
gehender Verzicht auf die zentralisierte Leitung und die 
Einräumung eines zu großen Spielraumes für die Tätig
keit der Betriebe zur Gefährdung der Einheitlichkeit 
der Planung und der Erfüllung der Volkswirtschafts
pläne führen kann. Es kann daher kein für alle Zeiten 
festgelegtes Verhältnis zwischen dem Grad der Zentra
lisierung der Leitung durch den Staat und der operativ
wirtschaftlichen Selbständigkeit der Betriebe geben. 
Dieses Verhältnis ist von den jeweiligen politischen Auf
gaben, dem Umfang und dem Entwicklungsstand der 
Produktion, dem Zustand des Bewußtseins der Werk
tätigen in den Betrieben und Verwaltungen abhängig. 
Es muß jedoch so beschaffen sein, daß die wirtschaft
liche Tätigkeit der Betriebe laufend organisatorisch ver
bessert wird.

Nach Auffassung von Such ist in der fortschreiten
den Entwicklung die Tendenz festzustellen, von straff 
zentralisierten Formen der Planung zu einer immer 
weitergehenden Dezentralisierung zu kommen. Dieser 
Prozeß der Dezentralisierung muß sich auf die Formen 
auswirken, in denen mittels des Rechts die Leitung der 
sozialistischen Wirtschaft durchgeführt wird. Es erfolgt 
teilweise ein Übergang von verwaltungsrechtlichen zu 
zivilrechtlichen Formen der Leitung der Wirtschaft. Als 
einer der bedeutsamsten Schritte in dieser Richtung 
wurde der Beschluß des Ministerrates über die Verein
fachung der Planung vom 16. Dezember 1954 hervor
gehoben.

Such führte ferner aus, daß das ständige Wachstum 
der Bedeutung des Vertragssystems bei der Leitung der 
sozialistischen Wirtschaft eine Gesetzmäßigkeit sei. Ge
genwärtig sei es insbesondere erforderlich, die verwal
tungsrechtlichen und die zivilrechtlichen Instrumente 
der Leitung im Bereich der Ministerien und ihrer Haupt
verwaltungen zu entwickeln. Zur Zeit verwenden diese 
Organe im wesentlichen die verwaltungsrechtlichen 
Mittel der Kontingentzuteilung und der Lieferpläne. 
Diese einseitig ausgestalteten verwaltungsrechtlichen 
Mittel gewährleisten jedoch nicht die erforderliche Ko
ordinierung zwischen den Verwaltungsorganen. Um 
diese zu sichern, ist der zivilrechtliche Globalvertrag ein 
geeignetes Instrument. Es soll einseitige Anweisungen 
der Ministerien, die sich nachteilig auf die Erfüllung der 
Verträge auswirken, ausschließen oder einschränken.

Such unterbreitete abschließend den Vorschlag, eine 
Gruppe von Praktikern und Wissenschaftlern der öko
nomischen und juristischen Disziplinen damit zu beauf
tragen, die Anwendbarkeit seiner Vorschläge in der 
Praxis zu überprüfen.

Das Korreferat zu dem Thema „Die Rolle des soziali
stischen Zivilrechts in der DDR bei der Leitung der 
Wirtschaft“ hielt Dr. Joachim H e m m e r l i n g ,  2. Stell
vertreter des Vorsitzenden des Staatlichen Vertrags
gerichts bei der Regierung der DDR. Seine Ausführun
gen waren im wesentlichen einigen ihm bedenklich er
scheinenden Thesen Prof. Dr. Suchs gewidmet.

In Suchs Darstellung des Verhältnisses zwischen Plan 
und Vertrag erblickte Hemmerling eine Überforderung 
der Funktion des Vertragssystems. Es sei zwar die Ein
heit zwischen Plan, wirtschaftlicher Rechnungsführung 
und Vertrag in den Thesen hervorgehoben, jedoch nicht 
vermerkt worden, diaß diese Elemente der Leitung der 
sozialistischen Wirtschaft einander nicht gleichwertig 
seien. Daraus könne der Schluß gezogen werden, daß 
das Vertragssystem losgelöst neben den anderen Ele
menten wirkt. — In einem späteren Diskussionsbeitrag 
hob Such in Entgegnung hierauf hervor, daß selbstver
ständlich auch nach seiner Auffassung der Plan als Ge
setz immer Vorrang vor dem Vertrag als Rechtsgeschäft 
habe.

Der Korreferent beschäftigte sich ferner mit Suchs 
These von der Gesetzmäßigkeit der wachsenden Bedeu
tung des Vertragssystems bei der Leitung der sozialisti
schen Wirtschaft. Die zunehmende Bedeutung des Ver
tragssystems sei nicht auf die Wirkung ökonomischer 
Gesetze zurückzuführen und deshalb nicht dem Willen 
des Staates entzogen. Such habe seine These selbst da
durch eingeschränkt, daß er die Gestaltung des Verhält
nisses zwischen zentralisierter Leitung der Wirtschaft 
durch den Staat und wirtschaftlich-operativer Selbstän
digkeit der Betriebe von den jeweiligen politischen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig mache. In der 
These Suchs komme jedoch eine Unterschätzung der

Rolle des Staates beim Aufbau des Sozialismus und eine 
nicht gerechtfertigte Einschränkung der zentralisierten 
Leitung durch den Staat zum Ausdruck.

Aus der Fülle der Diskussionsbeiträge zum Referat 
und Korreferat können hier nur wenige erwähnt wer
den.

Dr. A r t z t, Direktor des Instituts für Zivilrecht der 
Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft, behandelte das Recht der Erfassung und des Auf
kaufs und die korrespondierenden zivilrechtlichen For
men. Nachdem die Viehhalte- und Anbaupläne in der 
Landwirtschaft weggefallen sind, kommt dem Jahres
aufkaufvertrag für die Steigerung der landwirtschaft
lichen Produktion, der den Bedürfnissen der Volkswirt
schaft Rechnung trägt, besondere Bedeutung zu.

Der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatlichen 
Vertragsgerichts bei der Regierung der DDR, L e n g -  
w i n a t ,  hob im Zusammenhang mit den von Such auf
gestellten Thesen über das Verhältnis zwischen Plan 
und Vertrag hervor, daß die Verwaltungsorgane in der 
Vergangenheit die Bedeutung dieses Verhältnisses un
terschätzt und die Rolle des Vertrages nicht immer rich
tig erkannt hätten. Auch er wandte .sich gegen die These 
von der Gesetzmäßigkeit der - wachsenden Bedeutung 
des Vertragssystems.

Dr. P f 1 i c k e, Mitglied des Staatlichen Vertrags
gerichts im Bezirk Leipzig, behandelte in seinem Bei
trag die Funktionen des Vertragssystems bei der Durch
setzung des Prinzips der materiellen Interessiertheit der 
Werktätigen und die Auswirkungen der vertragsrecht
lichen Sanktionen auf den Direktorfonds der sozialisti
schen Betriebe.

Gegen die Ausführungen Hemmerlings, in denen vor 
einer Überschätzung der Rolle des Vertragssystems ge
warnt worden war, wandte sich Justitiar Dr. Gru n d- 
m a n n (Leipzig). In der gegenwärtigen Entwicklung 
komme es darauf an, die noch sehr verbreitete Unter
schätzung des Vertragssystems zu überwinden. Ein Aus
druck dieser Unterschätzung sei es auch, wenn die Zeit
schrift „Neue Justiz“ in den letzten Jahren nur 13 Ar
tikel zu Fragen des Vertragssystems und nur wenige 
Entscheidungen der Staatlichen Vertragsgerichte ver
öffentlicht habe. Grundmann übte ferner Kritik an der 
Art der Verhandlungsführung einiger Schiedskommis
sionen der Staatlichen Vertragsgerichte, die den Part
nern die Möglichkeit nehmen, ihre Ansichten in dem er
forderlichen Umfang vorzutragen.

*

Als Dritter referierte Oberassistent Gerhard R o s e n -  
a u , Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle, über das Recht der Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften. Mit dieser Themenstellung be
schränkte sich Rosenau — mit vollem Recht — gegen
über dem angekündigten Thema „Genossenschaftsrecht“ 
auf diejenigen Normen und ihre Bedeutung für den so
zialistischen Aufbau, die die Beziehungen innerhalb der 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und 
die Beziehungen zwischen LPG und MTS regeln.

Nach einer kurzen Würdigung der grundsätzlichen Be
deutung des Rechts der LPG, insbesondere der Muster
statuten für die Entwicklung der LPG, suchte Rosenau 
an einer Reihe von Einzelfragen aus dem Recht der LPG 
die aktive Rolle dieses Rechts für die Organisierung der 
genossenschaftlichen Produktion deutlich zu machen. Er 
berührte die Fragen der Festigung des genossenschaft
lichen Eigentums mit den Mitteln des Rechts, der Festi
gung der Arbeitsdisziplin und des Jahresarbeitsver
trages zwischen MTS und LPG.

In diesem Zusammenhang stellte der Referent die neue 
und interessante These über die Notwendigkeit einer 
Abgrenzung der disziplinarischen von der materiellen 
Verantwortlichkeit der Mitglieder einer LPG bei Ver
letzungen der Arbeitsdisziplin auf. Rosenau warf die 
Frage auf, ob beispielsweise auch der Brigadeleiter einer 
Feldbaubrigade, der die Feldarbeiten seiner Brigade 
mangelhaft kontrolliert und dadurch das Entstehen 
eines Produktionsausfalls für die LPG zuläßt, für diesen 
Produktionsausfall materiell verantwortlich sein soll 
oder ob hier nicht besser lediglich die Disziplinarmaß
nahmen der Ziff. 12 Musterbetriebsordnung zur Anwen
dung kommen sollten. Er schlug vor, die Entscheidung 
dieser auch für unsere Gerichte praktisch bedeutsamen
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